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Die Schweiz und Liechtenstein sind in den vergangenen 
hundert Jahren zusammengewachsen. Die beiden Länder 
haben sich über die formellen Bestimmungen hinaus auf 
unterschiedlichste Weise einander angenähert. Der Zoll-
vertrag von 1923 machte Liechtenstein nicht nur zum Be-
standteil des schweizerischen Wirtschaftsraums. Er legte 
gleichzeitig auch den Grundstein für eine vielfältig gewor-
dene regionale, überregionale und institutionalisierte Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Eine Untersuchung im Jahr 2012 ergab, dass in rund 
zwei Dritteln aller formellen und informellen Kooperatio-
nen, die Liechtenstein mit anderen Staaten, Kantonen oder 
Bundesländern im 20. Jahrhundert eingegangen ist, die 
Schweiz involviert ist. Kooperationen, in denen mehrere 
Länder gleichzeitig involviert sind, kommen vor, aber in den 

meisten Fällen ist der Schweizer Staat oder eine schweize-
rische Institution dabei alleiniger Partner Liechtensteins. 
Begründet wird diese Dominanz der Schweiz in Sachen zwi-
schenstaatlicher Kooperation mit dem Zollvertrag und der 
besonderen Beziehung, die Liechtenstein und die Schweiz 
in den vergangenen hundert Jahren zueinander aufgebaut 
haben.

Der Zollvertrag hat dazu geführt, dass sich Liechten-
stein in den vergangenen Jahrzehnten wesentliche Bestand-
teile des schweizerischen Rechtssystems angeeignet hat. 
Liechtenstein hat nicht nur die mit dem eigentlichen Ver-
tragswerk in Zusammenhang stehende schweizerische Ge-
setzgebung übernommen, sondern sich auch in Bereichen, 
in denen es völlig autonom hätte handeln können, an der 
Schweiz orientiert. So hat sich Liechtenstein beispielsweise 

Der Zollvertrag als  
Grundstein für eine vielfältige  

Zusammenarbeit

Ein schweizerisch-liechtensteinisches Gemeinschaftswerk: Die neue, im Jahr 1965 dem Verkehr übergebene Rheinbrücke zwischen Haag und  
Bendern. Die alte über den Rhein führende Holzbrücke wurde 1974 durch einen Brand zerstört und nicht wieder aufgebaut. 
(Liechtensteinisches Landesarchiv, LI LA 12GB.1 / 003 / 002, Foto: Fritz Baum, Ruggell)
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bei den sozialen Institutionen sehr stark an das schweizeri-
sche System angelehnt. 

Das engmaschige Beziehungsnetz der beiden Länder 
wird durch zahlreiche formelle wie auch informelle regio-
nale Kooperationen aufrechterhalten. Diese Kooperationen 
liegen im Interesse des Kleinstaates Liechtenstein. Liech-
tenstein ist in wesentlichen Bereichen auf eine zwischen-
staatliche und regionale Zusammenarbeit angewiesen, 
namentlich dort, wo die eigene Infrastruktur aufgrund der 
Kleinheit fehlt oder nicht in ausreichender Menge und Grös-
se vorhanden ist. Gerade im Gesundheitswesen orientiert 
sich Liechtenstein sehr stark an der Schweiz. Zum einen 
gelten über den Zollvertrag gesundheitspolitische Regelun-
gen wie beispielsweise das schweizerische Epidemiengesetz 
auch für Liechtenstein. Zum anderen lehnt sich Liechten-
stein weit über diese Notwendigkeiten in elementaren Be-
standteilen an das Schweizer Gesundheitswesen an. 

Aber auch im Bildungsbereich ist die Zusammenarbeit 
eng. Liechtenstein hat das schweizerische duale Ausbil-
dungssystem übernommen. Liechtensteiner und Liech-
tensteinerinnen gehen für ihre berufliche Schulausbildung 
schon seit den 1930er-Jahren nach Buchs. Heute stammen 
beispielsweise rund dreissig Prozent der Schülerinnen und 
Schüler am Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sar-
gans aus Liechtenstein. Gerade im Ausbildungsbereich zeigt 
sich die Hinwendung Liechtensteins zur Schweiz sehr deut-
lich. Während früher die Ausbildungsstandorte Feldkirch 
und Innsbruck in Österreich bei Liechtensteinern über-
aus beliebt waren, absolviert inzwischen die Mehrheit der 
liechtensteinischen Studierenden ihre Ausbildung in der 
Schweiz.

Rund dreissig Prozent der Schülerinnen und Schüler am Berufs- und 
Weiterbildungszentrum Buchs Sargans stammen aus Liechtenstein.
(Liechtensteinisches Landesmuseum, Foto: Sven Beham)
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